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Index

10/01 Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG)

95/06 Ziviltechniker

Norm

B-VG Art139 Abs1;

B-VG Art7 Abs1;

Statut Wohlfahrtseinrichtungen Architekten Ingenieurkonsulenten 1995 §14;

Rechtssatz

§ 14 Statut der Wohlfahrtseinrichtungen der Bundeskammer der Architekten und Ingenieurkonsulenten in der Fassung

der einhundertfünfzehnten Verordnung der Bundeskammer der Architekten und Ingenieurkonsulenten gemäß dem

Beschluß des Kammertages vom 7.4.1995 kann nicht als gesetzwidrig erkannt werden, da es nicht unsachlich

erscheint, wenn die Leistung aus dem grunde der dauernden Berufsunfähigkeit einen unmittelbaren Ersatz für das

durch die eingetretene Berufsunfähigkeit verlorengegangene Ziviltechnikereinkommen bilden soll.
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